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S a t z u n g 

über die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen des Standesamtes 
Meerbusch nach dem Personenstandsgesetz (Gebührensatzung Standesamt) 

vom  
 
 
 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), sowie des § 2 Abs. 3 des Ge-
bührengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (GebG NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. August 1999 (GV. NRW. S. 524), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 23. Juni 2021 (GV. NRW. S. 762), und der §§ 1, 2, 4 und 5 des Kommunalabgabengeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. S. 712), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 1029), hat der Rat der Stadt 
Meerbusch in seiner Sitzung am ________ folgende Gebührensatzung für Standesamtsleistun-
gen beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
Gegenstand der Satzung 

 
(1) Für Amtshandlungen des Standesamtes der Stadt Meerbusch nach dem Personenstandsgesetz 

werden von der Tarifstelle 5 b der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung Nordrhein-
Westfalen (AVerwGebO NRW) abweichende Gebührensätze festgelegt. 
 

(2) Die Gebühren werden nach dem als Anlage zu dieser Satzung gehörenden Tarif erhoben. 
 

(3) Im Übrigen bleiben die Vorschriften der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung Nord-
rhein-Westfalen (AVerwGebO NRW) unberührt. 

 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung der Stadt Meerbusch über die Erhebung von Gebühren für Amtshand-
lungen des Standesamtes Meerbusch wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
 
Hinweis: 
Gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann die Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen diese Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
2. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
3. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Meerbusch vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
 
Meerbusch, den  
 
 
 
 
Christian Bommers 
Der Bürgermeister 


